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822 Sflnfït, çenbî»i.'^ettiraa („SRetflerMatF) 9tï. 4i

@8 laffen ftcß nadj Bebarf bis ju 80®/# ber bem

Hocßbrud^gplinber sugefüßrten Bampfmengen bis ju
3 Atmofphüren überbrud entnehmen. Btefe 3«jiftÇett=
bampf ßoEomobilen paffen fid) fomit ben Betriebs»An=
forberungen an Äraft= unb 3Bärmemengen gleicßfam
automatic an.

Sffielcßer SRafcßtnengattung nun ber Borjug gegeben
werben foil unb wie fid) bie Betwenbung bit fer in wirb
fd^aftlid^er SBeife für ben etnen ober ben anberen Be=
trieb auswirft, lägt ficb nur non gall ju gad entfdjetben.
@8 empfiehlt fid&, ftetS sur Erleichterung btefer @nt=

fcßetbung Stat unb ©utacßten ber befannten, auf mehr
als 65 jährigen Erfahrungen aufbauenben gitma 3t.
SDBotf 21.=®., 3ttagbeburg»Budau, bie ßcß in uneigen=
nüßigfter Söeife hierfür sur Verfügung fteflt, etnsußolen.

Bte atlgemetne Burcßbilbung ber heutigen mobernen,
formnoHenbeten ßofomo&ile mit ihrem forgfältigen, be<

trtebStecßntfcßen Aufbau unb Qufammenbau mit bem
Reffel ift wohl allen ßefern btefeS Blattes befannt unb
braucht nur noch barauf htogewtefen werben, baß burcß
weg fämtlicße ßoEomobilen für bie Holslnbuftrle mit
aussiehbarem Steffel geliefert werben, baß bie 3Rafd)lnen
fleh allen AntriebSoerbäUntffen — sweifeitiger, etnfettiger
Slntrieb, nach aufwärts, nach abwärts, rücfwärtS, —
ohne jebe ScßroierigEeiten anpaffen unb baß ftetS nur
ein SRann sut Beblenung erforberlich ift. gür jebe 2lrt
Brennmaterial, wte ®äge=, gräS» unb Hobelfpäne, Rletn»
ftüden» unb ßlobenhols, Scßwarten, 3tetßg, Borte, furs
ade 21bfadmaterialien oon Holsbetrteben, fann eine swecf=

bienliche geuerung wte ißlanroft, ©cßeügroft mit über=
flur= unb Unterfturlage für $anb= ober Automatbefcßidung
geliefert werben, fo baß man bie 9t. 9Solf»ßotomobile
heute rußig als ben „Unioerfat=HeisEraft=Bampf=
motor" für holsbearbeitenbe Betriebe bejeldjnen fann.

6d)it)eiäer. 3ngenieur= uttb 2irrf)ttehten=
herein, Sefttton „5BaIbftätte", Cubent.

®ie Uttfallftatiftiï,
ein ©egroeifet jut §erabfehung ber UnfattauStagen unb

SRationalifierung ber Betriebe.

Herr Bipl. 3«g. iß- Beuttner, AbteilungScßef,
©uba, referierte am 20. Besember 1928 Oor ben 2Rit»
gliebern beS ©. 3. 21. unb beS SubuftriePereinS in ein«

geßenber ïôeife über bas obige ïhema. SDie ©uba, in
BätigEeit feit 1918, umfaßt heute runb 600,000 2lrbeiter
mit einer ßoljnfumme bon jroei SRidiarben granfen.
Bie Un f a liftat ift if ift ein ©pejiafsweig ber Unfad»
berhütung. Bei grünblicher tlnterfuchung ber Unfad»
utfachen liefert fie uns mertbode 2lngaben jur ^»erab»
feßung ber UnfadauSlagen unb BetriebSrationalifierung.
Aenbetung ber BetriebSorganifation, pfhdjotwalßtifche
AuSlefe ber Arbeiter, Belehrungen unb ©dhu|borricß»
tungen finb äRittel jur BeEämpIung ber Utifadßäufig»
feit. — Betriebsunfälle berteilen fid) faft gleich-
mäßig über bie SBerEtage; BidjtbetriebSunfälle
finb naturgemäß am ©onntag am häufigften. £infid)t=
ließ be* BageSftunben finb bie Reiten bon 10—11 Uhr
unb bon 16—17 Uhr bie unfadreichften. ©emoßnheits»
gemäß erfolgen bie Arbeitsaufnahmen nach bieten Un=
fällen am SDÏontag; im 3aß*e 1925 j. B. bei 51
jent aller Unfäde. Bie mittlere ßahl ber pro Unfad
entfdjäbigten Arbeitstage betrug h'e&ei 12,83, bei
Arbeitsaufnahme am BtenStag aber nur 10,81 Sage.
Biefe Unterfucßung erfolgte in ber Abfidjt, bie Aerste
ansuhalten, bie Arbeiter fo balb als möglid) bie Arbeit
wieber aufnehmen ju laffen. Bie Arbeitgeber finb ein«

jutaben, biefelben su befdßäftigen, fo balb fte bom Arst

arbeitsfähig gefdjrieben finb unb nicht erft auf SSochen«

anfang. Bei 135,000 Berunfadten eines 3aßreS bebeutet
eine um einen Bag borgefdhobene Arbeitsaufnahme 450

gewonnene Arbeiterjahre. Bie galjl beweift beutlid) bie

gewattige boltSwirtfchaftlidje Bebeutung ber Beftrebun»
gen sur §erabfefcung ber UnfadauSlagen.

40 ®/o ber BetriebSunfäde 1926 in ben Biefbau»
Unternehmungen (©efaßrenElaffe 40 a unb 40 b) betreffen
Arbeiter im erften äRonat ihres AnftedungSberhältniffeS.
Unternehmungen mit geringem Arbeiterwechfel seid®"
bebeutenb günftigere Btosentfäße. ©ehr gefaßrbringenb
finb bie mechanifä)en BranSportmittel (Bodwagen). Bie
entfpredjenben UnfadauSlagen erreichten bei Barbarine
unb 2Bäggitßal 13®/#, refp. 9®/o ber ßoljnfumme ber

Bauarbeiten. Bie an bie ©uba besohlten Btätnien ge»

nügten nicht jur Bedung ber Auslagen.
SBeitere Babcden im ßidjtbilb erläutern bie BethäU»

niffe in ben berfchiebenften Berufen, ©chußborrichtungen
finb befonberS im äRafdjinenbau notmenbig. 3m Eifern,
§o<h>, Brüden» unb Kranbau ift ungenügenbe Drgani»
fation beim SRontageborgang bie größte ©efaßretiquefle.
Rritifch wirb ben Unfadurfachen in großen unb Heilten

©ägewerfen, djemifeßm Unternehmungen, in SRaßrungS»
mittelbranche, Baufpengterei, Steinbrüchen ufw. nach"

geforfcht. Bie ©uba fteßt mit bergleichenbeti ©tätiftifeb
unb ihrem Bat ben Unternehmungen jeber Branch^
ftetS sur Berfüqung. — Ber Sßröfibent ÖeS Snbuftri«»
bereinS, ^etr Dberbirettor bon BtooS, berbantte ib

warmen SBorten bie intereffanten unb lehrreichen ÄuS'
führungen beS ^Referenten.

(3ng. ©ch. im „ßuj. Bgbl.")

Uolktwirtscbaft.
©letchbehanblung einheimtfeher unb anSIünbifchet

Arbeitnehmer. 2luf ©runb einer ihm im gaßre 1927

oon ber BunbeSoerfammlung erteilten ©rmä^tigung h®'
ber BunbeSrat befdjloffen, ben Beitritt ber Schweis S«

bem internationalen ü&ereinfommen Ü6er ' bie @lei^b«'
ßanblung etnljetmifdjer unb auSlänbifdßer Arbeitnehmer
in ber Üntfdjäbigung bei BetriebSunfäden ju erflären-

BicfeS überetntommen war oon ber gnternationalen
ArbeitSfonferens an ihrer ßebenten Bagung im gah*'
1925 befcßloffen unb ift bereits oon 20 Staaten ratifu
Slert worben. @8 ftedt ben ©runbfaß auf, baß jebeS

SRitglieb ber Qnternationalen ArbeitSorganifation, baS

bem übereinfommen beitritt, ben Staatsangehörigen jebeS

anbern bas übereinEommen ratißsi«enben 9RitgliebeS/
bie auf feinem ©ebiet einen BetrtebSunfad erlitten ßabf '
ober ihren Hinterbliebenen bei ber ©ntfdjäbigung oon

Betriebsunfällen bie gleiche Beßanblung einjuräumen h"''
wie feinen eigenen Staatsangehörigen.

Ber Beitritt ber Sdjwelj sum ÜbereinEommen wiïb
Sur golge haben, baß bte hadh Art. 90, 2lbf. 2 be^

BunbeSgefctjeS über bie ÄtanEen» unb Unfadoetfld)erufl0
unter gewinn BorauSfeßungen oorgefehene Sonberbe'
ßanblung ber AuSlänber baßinfädt unb btefe, foweit e»

fleh um BetriebSunfäde ßanbelt, ben Scßweiserbütge*"
unbebingt gleidjgeftedt werben. Btefe ©letdßftedung b^
Sicht ftd) auf aüe BetrtebSunfäde im Sinne oon Art. 6"'
Abf. 2 beS BunbeSgefeßeS über bie RtanEen» unb Um

fadoetßdßetung, bte ßcß naeß bem 31. ganuar 192^

ereignen.

Uerbandswesen.
Scßmeisetlfcßet (Bemet&eocrbanb. Auf Antegu"3

beS Scßwetserifcßen ©ewerbeoetbanbeS ift leßtßln

S2Z JMstr. schwetz. Haudîv.-Zewmg („Meisterblatt"? M. 4t

Es lassen sich nach Bedarf bis zu 80°/» der dem

Hochdruck-Zylinder zugeführten Dampfmengen bis zu
3 Atmosphären Überdruck entnehmen. Diese Zwischen-
dampf Lokomobilen passen sich somit den Betrtebs-An-
forderungen an Kraft- und Wärmemengen gleichsam
automatisch an.

Welcher Maschtnengattung nun der Vorzug gegeben
werden soll und wie sich die Verwendung dkser in wirt-
schaftlicher Weise für den einen oder den anderen Be-
trieb auswirkt, läßt sich nur von Fall zu Fall entscheiden.
Es empfiehlt sich, stets zur Erleichterung dieser Ent-
scheidung Rat und Gutachten der bekannten, auf mehr
als 65 jährigen Erfahrungen aufbauenden Firma R.
Wolf A.-G., Magdeburg-Buckau. die sich in uneigen-
nützigster Weise hierfür zur Verfügung stellt, einzuholen.

Die allgemeine Durchbildung der heutigen modernen,
formvollendeten Lokomobile mit ihrem sorgfältigen, be-

trtebstechnischen Aufbau und Zusammenbau mit dem
Kessel ist wohl allen Lesern dieses Blattes bekannt und
braucht nur noch darauf hingewiesen werden, daß durch
weg sämtliche Lokomobilen für die Holzindustrie mit
ausziehbarem Kessel geliefert werden, daß die Maschinen
sich allen Antriebsverhältnissen — zweiseitiger, einseitiger
Antrieb, nach aufwärts, nach abwärts, rückwärts, —
ohne jede Schwierigkeiten anpassen und daß stets nur
ein Mann zur Bedienung erforderlich ist. Für jede Art
Brennmaterial, wie Säge-, Fräs- und Hobelspäne, Klein-
stücken- und Klobenholz, Schwarten, Reisig, Borke, kurz
alle Abfallmaterialten von Holzbetrieben, kann eine zweck-

dienliche Feuerung wie Planrost, Schrägrost mit über-
stur- und Untersturlage für Hand- oder Automatbeschickung
geliefert werden, so daß man die R. Wolf-Lokomobile
heute ruhig als den „Universal-Heizkraft-Damps-
motor" für holzbearbeitende Betriebe bezeichnen kann.

Schweizer. Ingenieur- und Architekten-
Berein» Sektion „Waldstätte"» Luzern.

Die Unfallstatistik,
à Wegweiser zur Herabsetzung der Unfallauslagen und

Rationalisierung der Betriebe.

Herr Dipl. Jng. P. Beuttner, Abteilungschef,
Suva, referierte am 20. Dezember 1928 vor den Mit-
gliedern des S. I. A, und des JudustrievereinS in ein-
gehender Weise über das obige Thema. Die Suva, in
Tätigkeit seit 1918, umfaßt heute rund 600,000 Arbeiter
mit einer Lohnsumme von zwei Milliarden Franken.
Die Unfallstatistik ist ein Spezialzweig der Unfall-
Verhütung. Bei gründlicher Untersuchung der Unfall-
Ursachen liefert sie uns wertvolle Angaben zur Herab-
setzung der Unfallauslagen und Betriebsrationalisierung.
Aenderung der Betriebsorganisation, psychoanalytische
Auslese der Arbeiter, Belehrungen und Schutzvorrich-
tungen sind Mittel zur Bekämpfung der Unfallhäufig-
keit. — Betriebsunfälle verteilen sich fast gleich-
mäßig über die Werktage; Nichtbetriebsunfälle
sind naturgemäß am Sonntag am häufigsten. Hinsicht-
lich der Tagesstunden sind die Zeiten von 10—11 Uhr
und von 16—17 Uhr die unfallreichsten. Gewohnheits-
gemäß erfolgen die Arbeitsaufnahmen nach vielen Un-
fällen am Montag; im Jahre 1925 z. B. bei 51 Pro-
zent aller Unfälle. Die mittlere Zahl der pro Unfall
entschädigten Arbeitstage betrug hiebei 12,83, bei
Arbeitsaufnahme am Dienstag aber nur 10,81 Tage.
Diese Untersuchung erfolgte in der Absicht, die Aerzte
anzuhalten, die Arbeiter so bald als möglich die Arbeit
wieder aufnehmen zu lassen. Die Arbeitgeber sind ein-
zuladen, dieselben zu beschäftigen, so bald sie vom Arzt

arbeitsfähig geschrieben sind und nicht erst auf Wochen-
ansang. Bei 135.000 Verunfallten eines Jahres bedeutet
eine um einen Tag vorgeschobene Arbeitsaufnahme 450

gewonnene Arbeiterjahre. Die Zahl beweist deutlich die

gewaltige volkswirtschaftliche Bedeutung der Bestrebun-
gen zur Herabsetzung der Unfallauslagen.

40°/» der Betriebsunfälle 1926 in den Tiefbau-
Unternehmungen (Gefahrenklasse 40 a und 40 b) betreffen
Arbeiter im ersten Monat ihres Anstellungsverhältnisses.
Unternehmungen mit geringem Arbeiterwechsel zeigen
bedeutend günstigere Prozentsätze. Sehr gefahrbringend
sind die mechanischen Transportmittel (Rollwagen). Die
entsprechenden Unfallauslagen erreichten bei Barbarine
und Wäggithal 13°/», resp. 9°/» der Lohnsumme der

Bauarbeiten. Die an die Suva bezahlten Prämien ge-

nügten nicht zur Deckung der Auslagen.
Weitere Tabellen im Lichtbild erläutern die Verhält-

nisse in den verschiedensten Berufen. Schutzvorrichtungen
sind besonders im Maschinenbau notwendig. Im Eisen-,
Hoch-, Brücken- und Kranbau ist ungenügende Organi-
sation beim Montagevorgang die größte Gefahrenquelle
Kritisch wird den Unsallursachen in großen und kleinen

Sägewerken, chemischen Unternehmungen, in Nahrungs-
Mittelbranche, Bauspenglerei, Steinbrüchen usw. nach^

geforscht. Die Suva steht mit vergleichenden Statistiken
und ihrem Rat den Unternehmungen jeder Branche
stets zur Verfügung. — Der Präsident des Industrie-
Vereins, Herr Oberdirektor von Mo öS, verdankte in

warmen Worten die interessanten und lehrreichen Aus-
führungen des Referenten.

(Jng. Sch. im „Luz. Tgbl.")

Gleichbehandlung einheimischer und attSISndischet
Arbeitnehmer. Auf Grund einer ihm im Jahre 192?

von der Bundesversammlung erteilten Ermächtigung ha)
der Bundesrat beschlossen, den Bettritt der Schweiz zü

dem internationalen Übereinkommen über die Gleichbe-
Handlung einheimischer und ausländischer Arbeitnehmer
in der Entschädigung bei Betriebsunfällen zu erklären-

Dieses Übereinkommen war von der Internationalen
Arbeitskonferenz an ihrer siebenten Tagung im Jahre
1925 beschlossen und ist bereits von 20 Staaten ratifi-
ziert worden. Es stellt den Grundsatz auf, daß jedes

Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das

dem Übereinkommen beitritt, den Staatsangehörigen jedes

andern das Übereinkommen ratifizierenden Mitgliedes,
die auf seinem Gebiet einen Betriebsunfall erlitten haben,
oder ihren Hinterbliebenen bei der Entschädigung von

Betriebsunfällen die gleiche Behandlung einzuräumen hat-
wie seinen eigenen Staatsangehörigen.

Der Beitritt der Schweiz zum Übereinkommen wird

zur Folge haben, daß die Nach Art. 90, Abs. 2 des

Bundesgesetzes über die Kranken- und Unfallversicherung
unter gewissen Voraussetzungen vorgesehene Sonderbe-
Handlung der Ausländer dahtnfällt und diese, soweit es

sich um Betriebsunfälle handelt, den Schweizerbürger''
unbedingt gleichgestellt werden. Diese Gleichstellung A-
zieht sich auf alle Betriebsunfälle im Sinne von Art. 67-

Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Kranken- und Uw

falloerficherung, die sich nach dem 31. Januar 192-1

ereignen.

llîlbsnaîMîîn.
Schweizerischer Gewerveverband. Auf Anregung

des Schweizerischen Gewerbeverbandes ist letzthin ein»
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